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Journalismus in der Krise

- Aspekte der Krise des Journalismus

* Ökonomische Ebene
- Rückgang der Auflagen, teilweise Kompensation durch Digitalabos
- Rückgang der Werbeeinnahmen, ohne Kompensation
- Einstellung von Zeitungen, Lokalpresse mit Mantel 



17.10.2025                                                       Metzger

Journalismus in der Krise

- Aspekte der Krise des Journalismus

* Strukturelle Ebene
- Verlust der exklusiven Rolle der Informationsvermittlung: Platt-
formen und “Produser”
- Anpassung der Inhalte an Social Media-Formate: “Clickbaits”, emo-
tionalisierte Inhalte
- Journalismus verliert an Bedeutung für Medienunternehmen, IT-
Unternehmer als Verleger
- “Brain drain”: Abwanderung in andere Berufe und Branchen

* Politische Ebene
- Schwächung der “vierten Gewalt” 
- Fake news stärken Populismus
- Nähe von Plattformen zu autoritären Regimen in CN + USA
- Bedrohung der Pressefreiheit 
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“Autoritäre Populisten trumpfen auf. Desinfor-mation 
und Fake News grassieren. Und der Journalismus, der 
dem wehren sollte? Er kommt aus der Krise nicht 
heraus. Es gibt zwar mehr Medien, aber immer weni-
ger Mittel für den Jour-nalismus. Verlage wollen ihre 
Einbußen wett-machen, indem sie noch mehr laute 
Meinungen und Soft-Themen bringen. Doch die 
»Boulevar-digitalisierung« nützt just den Populisten, 
die sich derselben Stilmittel bedienen: Zuspitzung, 
Skandalisierung, Aufregung.”

Kapitel 7 Journalismuspolitik: Vier Stoßrichtungen

- Pressefreiheit stärken
- Journalismus staatlich fördern
- Öffentlich-rechtl. Rundfunk umbauen
- Plattformen regulieren

 Und das Urheberrecht?→

Journalismus in der Krise
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UrhR – Basics (1)

- Urheberrecht hat für die Presse traditionell nur eine unter-
geordnete Rolle gespielt

* Faktische Exklusivität für Nachrichten war ausreichend
* Gerichte im 19. Jhdt streng, kein Schutz der “kleinen Münze”, z.B. 
Cour de Cassation, DP 1862, I, 136 Havas/Gounouilhou

- Anders heute: Journalismus in Zeiten von Digitalisierung und 
Vernetzung 

* Ende der faktischen Exklusivität: Vervielfältigung und öffentliche 
Wiedergabe in wenigen Sekunden
* Suchmaschinen, Social Media, Newsfeeds übernehmen Teile 
journalistischer Inhalte und verweisen per Deeplink auf die Quel-
len, Umgehung der Homepage
* Verlagerung der Werbung auf Plattformen
* “Posten” und “Reposten” auf Social Media
* Akzeptanzprobleme von Bezahlangeboten
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UrhR – Basics (2)

- Urheberrecht als Lösung liegt nahe
* Nicht wegen des Lobbying der Verlegerverbände seit 20 Jahren: 
“Übernahme von Inhalten + Umsatzeinbußen  Verschärfung →
des Urheberrechts!”
* Aber: Urheberrecht ist Grundlage für die wirtschaftliche 
Entscheidungsfreiheit der Kreativen... 
* … und Voraussetzung einer dezentralen Koordinationsordnung
* Urheberrechtswissenschaft hat sich auf Analyse der systemat-
ischen und praktische Schwierigkeiten beschränkt 
* Zwei Problemfelder: (1) Übernahme von kurzen Inhalten durch 
Suchmaschinen, Newsfeeds etc. (2) Training von KI-Modellen mit 
Medieninhalten



welchen Beitrag kann das Urheberrecht leisten

(und das Kartellrecht) ?

Journalismus in der 
Krise

Dr. Till Steinvorth

Berlin, 17. Oktober 2025



Geschäftsmodell der Online-Plattformen

„Aufmerksamkeitsplattformen“

 Unterschiedliche Angebote an die Nutzenden (Suchmaschine, Social Media usw.)

 Finanzierung durch Werbung (Targeted Advertising)

 Monetarisierung der Aufmerksamkeit der Nutzenden

 Monetarisierung der Daten der Nutzenden
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Nutzende

Inhalteanbieter, 
App-Entwickler

Werbetreibende

Aufmerksamkeit

Daten, Inhalte

Geld

Quelle: BKartA v. 06.02.2019, B6-22/16, Rn. 214 ff. (eigene Darstellung)



Ökosysteme sollen Aufmerksamkeit binden

Google

 Von der „Such-“ zur „Antwortmaschine“.

 Erweiterung um YouTube, Gmail, Maps, News …

 Nur noch ca. 30% der Suchanfragen bei Google führen zu 

Clicks auf externe Seiten.*

Facebook

 Vom „Freundetreff“ zum „Facebook Feed“.

 Erweiterung um Instagram, WhatsApp, Threads …

 Nutzende verbringen durchschnittlich (weltweit)

ca. 112 Minuten/Tag auf Plattformen von Meta.**
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* Quelle: sparktoro; ** Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger (2023), Quelle: data.ai Intelligence
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Bedeutung von Nachrichteninhalten auf Online-Plattformen

Bedeutung für Plattformen

 Internet als Hauptnachrichtenquelle für Teile der 

Bevölkerung

 Inhalte von traditionellen Medien und Journalisten 

genießen besondere Aufmerksamkeit

 Nachrichten erregen Aufmerksamkeit und veranlassen 

zur Interaktion

Bedeutung für Presseverlage

 Facebook für professionelle Nachrichtenanbieter 

unverzichtbar (Bundeskartellamt)

 ca. 250–750 Mio. / Monat Weiterleitungen aus dem 

Facebook Feed auf deutsche Nachrichten-Websites

17.10.2025Journalismus in der Krise4

Komplementarität der Dienste

 Durch die Zusammenarbeit entsteht ein höherer 

ökonomischer Wert als bei einzelner Nutzung

 Aber: Nachrichten-Bedürfnis oftmals schon durch Lesen 

von Schlagzeilen / Vorschautext befriedigt

 Referral Traffic reflektiert nicht Wertschöpfung auf der 

Plattform



Marktmacht der großen Online-Plattformen

 Presseverlage sind auf große Plattformen angewiesen

 Dasselbe gilt nicht umgekehrt

 Presseverlage sind gezwungen, die Bedingungen von Meta 

und Google zu akzeptieren, um weitere Nachteile zu 

vermeiden

 Meta und Google können den gesamten Mehrwert, der mit 

Hilfe der Nachrichteninhalte auf ihren Plattformen 

geschaffen wird für sich beanspruchen.

 Folge: Rückgang verlegerischer Investitionen, Rückgang 

der Qualität journalistischer Inhalte

Wenn Plattformen nicht über Marktmacht verfügen, zeigen sie 

ein anderes Verhalten.

 2022: Ecosia lizenziert PLSR von Corint Media

 2022: Microsoft Bing akzeptiert interimistische Zahlung 

nach Vorschlag der Schiedsstelle beim DPMA

 2023: Google akzeptiert interimistische Zahlung nach 

Vorschlag der Schiedsstelle beim DPMA

 … Facebook?
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“Google and Facebook don’t need any 
particular news media business, they need 

them all, but they don’t need them 
individually.”

(Rod Sims, Australische Wettbewerbsbehörde ACCC, 2021)



Eingriff in das Leistungsschutzrecht der Presseverleger

Schutzweite

 Verbotsrecht des Presseverlegers (§ 87g Abs. 1 UrhG)

 Für Presseveröffentlichungen (§ 87f Abs. 1 UrhG)

 Nutzungshandlungen: (a) öffentliches Zugänglichmachen 

und (b) Vervielfältigen durch ADIG

 Schutz der wirtschaftlichen, organisatorischen und 

technischen Leistung des Presseverlegers

(Glaubwürdigkeit des Erstellungsprozesses)

 Ausnahmen des § 87g Abs. 2 UrhG, insbes.

 private oder nicht-kommerzielle Nutzung

 Snippets

 Ausnahmen dürfen Wirksamkeit des Rechts nicht 

beeinträchtigen (58. Erwägungsgrund der RL 2019/790)

Verantwortlichkeit von Meta

 Zugang zu hochgeladenen Inhalten, UrhDaG

(Art. 17 Abs. 1 RL 2019/790)?

 GA Szpunar (Rs. C-797/23): Facebook bietet die Inhalte 

mithilfe von Algorithmen (Feed) eigenständig seinen 

Nutzern an

 Aber: kein Eingriff, wenn Verleger die Inhalte selbst teilt

Meta-Nutzungsbedingungen:

 Für selbst-geteilte Inhalte muss Verleger „nicht-

ausschließliche, übertragbare, unterlizenzierbare und 

weltweite Lizenz“ einräumen.

 Fremd-geteilte Inhalte zeigt Meta erst auf Facebook an, 

wenn Verleger eine PLSR-Verzichtserklärung abgibt.
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Journalismus in der Krise

Symptom
Auflagenrückgang, sinkende 

Werbeeinnahmen

Diagnose
Wettbewerb durch 

Plattformen und ‚Produser‘

Therapie
durch

Urheberrecht?

Presseverleger-
Leistungsschutz

2013

Suchmaschinen 
und News-

Aggregatoren

EU-Presseverleger-
Leistungsschutz

2021

?
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Leistungsschutz für Presseverlage

§ 87g UrhG.
(1) Ein Presseverleger hat das 
ausschließliche Recht, seine 
Presseveröffentlichung im Ganzen 
oder in Teilen für die Online-Nutzung 
durch Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft 
öffentlich zugänglich zu machen 
und zu vervielfältigen.

(2) Die Rechte des Presseverlegers 
umfassen nicht ...
2. die private oder nicht kommerzielle 
Nutzung einer Presseveröffentlichung 
durch einzelne Nutzer ...

§ 1 UrhDaG.
(1) Ein Diensteanbieter (§ 2) 
gibt Werke öffentlich wieder, 
wenn er der Öffentlichkeit Zugang zu 
urheberrechtlich geschützten Werken 
verschafft, 
die von Nutzern des Dienstes 
hochgeladen worden sind.

§ 21 UrhDaG.
(1) Dieses Gesetz ist auf verwandte 
Schutzrechte im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes und ihre 
Inhaber entsprechend anzuwenden.
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EuGH-Vorlage Meta/Italien

„Facebook ist somit ein vollwertiger, eigenständiger Anbieter von Inhalten, 
dessen Besonderheit darin besteht, dass die Inhalte von ihm weder produziert 

noch gekauft werden: Sie werden von Nutzern hochgeladen, woraufhin 
Facebook sie Nutzern anbietet. Ein solcher Vorgang kann aus meiner Sicht 

nicht den Nutzern zugerechnet werden; vielmehr ist darin eine von Meta als 
ADIG vorgenommene Nutzung zu sehen, die somit, sofern sie 

Presseveröffentlichungen betrifft, unter die ausschließlichen Rechte der 
Verlage fällt.“

GA Szpunar, Schlussanträge v. 10.7.2025 – C-797/23 (Meta/Italien)
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EuGH-Vorlage Meta/Italien

„... ist das Facebook-Netzwerk jedoch nicht darauf beschränkt, als passiver Ort 
für den Austausch von Inhalten zwischen Nutzern zu dienen. Mithilfe 
ausgefeilter Algorithmen schlägt es den Nutzern entsprechend ihren 

mutmaßlichen Interessen konkrete Inhalte vor, ohne dass diese Nutzer 
Suchanfragen hierzu gestellt hätten oder ihnen von anderen Nutzern 

vorgeschlagen worden wären.“

GA Szpunar, Schlussanträge v. 10.7.2025 – C-797/23 (Meta/Italien)

§ 2 UrhDaG.
(1) Diensteanbieter im Sinne dieses Gesetzes sind Anbieter von Diensten ...
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EuGH-Vorlage Meta/Italien

„Die Rechte der Presseverlage haben daher nicht den allgemeinen Charakter 
von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten, sondern bezwecken die 

Verwirklichung des mit Art. 15 der RL 2019/790 verfolgten Ziels. Dieses Ziel 
besteht ... darin, die Voraussetzungen festzulegen, unter denen diese 

Veröffentlichungen tatsächlich genutzt werden, und gleichzeitig den Verlagen 
zu erlauben, einen angemessenen Anteil an den Einnahmen zu erhalten, die 

die ADIG mit dieser Nutzung erzielen.“ 

GA Szpunar, Schlussanträge v. 10.7.2025 – C-797/23 (Meta/Italien)

§ 21 UrhDaG
(1) Dieses Gesetz ist auf verwandte 
Schutzrechte im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes und ihre 
Inhaber entsprechend anzuwenden.
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EuGH-Vorlage Meta/Italien

„Teilen Presseverlage ihre eigenen Veröffentlichungen hingegen selbst in einem 
sozialen Netzwerk wie Facebook, können sie keine Vergütung aufgrund der in 
Art. 15 der RL 2019/790 vorgesehenen Rechte verlangen, auch nicht für die 

anschließende Nutzung dieser Veröffentlichungen durch das soziale Netzwerk 
im Rahmen der Nutzungsbedingungen für den betreffenden Dienst. Dies ergibt 

sich aus dem Charakter dieser Rechte als ausschließliche Rechte.“ 

GA Szpunar, Schlussanträge v. 10.7.2025 – C-797/23 (Meta/Italien)
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EuGH-Vorlage Meta/Italien

Folgerungen:

o Erweiterung des Leistungsschutzes auf Nutzung durch Plattformen de lege 
lata nur begründbar, wenn man von eigenständigem Charakter des 
Leistungsschutzrechts ausgeht: 

o eigener Begriff der öff. Zugänglichmachung, keine Anwendung des UrhDaG

o insoweit gesetzliche Regelungen über Verhandlungsmechanismus für 
Lizenzerteilung im nationalen Recht zulässig („weiter 
Gestaltungsspielraum“) 

o aber: keine Anwendung auf Inhalte, die durch Presseverlage selbst auf der 
Plattform eingestellt werden

o Schutz der Information als solcher auf der Grundlage des Urheberrechts 
nicht zu rechtfertigen
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Journalismus in der Krise

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Pew Research Center, 21.7.2025

The Verge, 8.9.2025

Schmidt, FAZ Editorial, 4.6.2025



Lösungsansätze des Urheberrechts

Ansatz 1

Sonderbehandlung für journalistische Inhalte

Folie 5



Ansatz 1: Sonderbehandlung für journalistische Inhalte

• USA: Kadrey v Meta (Order v. 25.6.2025)

− „If a company uses copyrighted magazine articles to train a model capable of 

generating similar articles, it’s easy to imagine the market for the copied articles 

diminishing substantially. […] And again, how will this affect the incentive for human 

beings to put in the effort necessary to produce high-quality magazine articles?” (S. 

2)

− „An LLM that could generate accurate information about current events might be 

expected to greatly harm the print news market.” (S. 29)

• Japan: Exploitation for non-enjoyment purposes

− “It is permissible to exploit a work,[…], this does not apply if the action would 

unreasonably prejudice the interests of the copyright owner in light of the nature or 

purpose of the work or the circumstances of its exploitation.”

− Article 30-4 Copyright Act Japan

− Beispiel: Datenbanken von Presseveröffentlichungen, die vom Anbieter gegen 

Gebühr für TDM-Zwecke angeboten werden 

− Agency for Cultural Affairs, General Understanding on AI and Copyright in Japan, 
Mai 2024, S. 25 f.

− vgl. auch Leistner/Antoine, TDM and AI training in the European Union, März 2025 

(„databases for TDM activities which contain full copies of journalistic contributions, 
thus actually constituting a news database”)
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Ansatz 1: Sonderbehandlung für journalistische Inhalte

• EU

− TDM-Schranke differenziert nicht zwischen verschiedenen Werkarten

− Drei-Stufen-Test könnte Ansatzpunkt bieten, wenn die Schranke gerade bei der 

Anwendung auf journalistische Inhalte zu einer Beeinträchtigung der normalen 

Auswertung führt und die berechtigten Interessen der Rechtsinhaber 

ungebührlich verletzt werden (vgl. Art. 5 Abs. 5 InfoSoc-RL)

− dagegen: 

• Schranke ermöglicht Rechtsinhabern (jedenfalls theoretisch) einen opt-out 

und setzt rechtmäßigen Zugang voraus 

• Was sind journalistische Inhalte? Presseveröffentlichungen i.S.v. Art. 2 Nr. 

4 DSM-RL? Oder alle „Artikel und Abbildungen, die der 

Informationsvermittlung, Meinungsbildung oder Unterhaltung dienen“, vgl. §

87 II 2 aF? Wie sollen Crawler diese erkennen?

• Substitutionseffekte sind nicht nur bei journalistischen Inhalten gegeben

• Nicht jedes KI-Training führt zu Substitutionseffekten
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Lösungsansätze des Urheberrechts

Ansatz 2

Modelltraining ≠ RAG

Folie 8
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Ansatz 2: Modelltraining ≠ RAG



Nutzer

Sucheingabe/Prompt

Output

LLM LLMRetriever

Index

Retrieval 

Augmented

Generation

Ansatz 2: Modelltraining ≠ RAG



Ansatz 2: Modelltraining ≠ RAG

• USA: Copyright Office, Report on Copyright and Artificial Intelligence, Part 3 (Pre-

publication), Mai 2025

− „We note that RAG is an important feature of many AI products, and that RAG-

related uses are of particular concern for news media stakeholders.” (S. 31)

− “The use of copyrighted works by RAG requires separate consideration. […] 

The use of RAG is less likely to be transformative where the purpose is to 

generate outputs that summarize or provide abridged versions of retrieved 

copyrighted works, such as news articles, as opposed to hyperlinks.” (S. 47)

• Japan: Agency for Cultural Affairs, General Understanding on AI and Copyright in 

Japan, Mai 2024

− differenziert zwischen “AI Training” und “retrieval augmented generation (RAG)” 

(S. 13)

− unzulässig sollen Vervielfältigungen für RAG aber nur dann sein, wenn darauf 

abgezielt wird, Output zu erzeugen, der den kreativen Ausdruck des 

Ausgangsmaterials enthält (S. 22 f.)
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Ansatz 2: Modelltraining ≠ RAG

• EU

− Indexierung und ad-hoc Verarbeitung gehen mit Vervielfältigungen einher

− TDM-Schranke?

− „Technik für die automatisierte Analyse von Texten und Daten in digitaler 

Form, mit deren Hilfe Informationen unter anderem — aber nicht 

ausschließlich — über Muster, Trends und Korrelationen gewonnen werden 

können.“ (Art. 2 Nr. 2 DSM-RL)

− für Differenzierung zwischen Modelltraining und RAG spricht:

− jedenfalls bei KI-generierten Zusammenfassungen werden keine neuen 

Informationen oder Modellparameter verändert

− so auch: Schippan, ZUM 2024, 670; Wietzke, RDi 2024, 538

− Art. 53 KI-VO bezieht sich nur auf Modelltraining, nicht auf RAG 

− denkbar wären erweiterte kollektive Lizenzen und DRM 

− interessant, wenn auch nicht ideal: „pay per crawl“ (Cloudflare)
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Lösungsansätze des Urheberrechts

Ansatz 3

Kollektive Vergütungsmechanismen (de lege ferenda)

Folie 13



Ansatz 3: Kollektive Vergütungsmechanismen (de lege ferenda)

(1)Vergütungspflicht für TDM-Schranke

− ausführlich: Pukas, Werknutzung und künstliche Intelligenz, 2025 

• Nachteile:

− erstreckt sich nicht auf Vorgänge im EU-Ausland

− in der Trainingsphase werden riesige Datenmengen benötigt; zugleich generieren 

die Modelle in dieser Phase noch keine Einnahmen

(2)Vergütungspflicht für KI-Output 

− etwa: Cooper/Stocker/Martens/Peukert, The Law and Economics of generative AI and 
Copyright, 2025; de la Durantaye, ZUM 2025, 165; Senftleben, Remuneration for AI 

Training - A New Source of Income for Journalists?, 2024; Schack, NJW 2024, 113

• Ansatzpunkte: Einnahmen der Anbieter gen. KI und Nutzung von gen. KI

• Vorteile: 

− level playing field für EU- und Drittstaaten-Anbieter

− wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen Verlusten der Rechtsinhaber und 

Einnahmen der Anbieter

• Herausforderungen:

− Berechnung der Höhe

− gerechte Verteilung der Einnahmen
Folie 14
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- Neue Geschäftsmodelle für alte Medienhäuser?
* Ausrichtung auf Onlinewerbung nimmt zu 
* Datensammeln und Targeting verändern Inhalte
* Kritik an “pay or consent”-Modell durch Datenschützer

Alternative Lösungsansätze (1)
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- Direkte Finanzierung aus Steuern/Abgaben
* Journalismus würde dem Beispiel von Oper, Theater und an-
deren Kultureinrichtungen folgen
* Plattformen besteuern? Grenzen aus § 3 AO, § 7 HgrG 
* Föderalismus: Medienkompetenz der Länder
* Staatsferne der Medien: Gute und schlechte Beispiele aus dem 
Ausland, Frage der Governance 
* Parameter der Steuerung: Förderung von Lokaljournalismus, 
Marktführer ausnehmen etc.
* Abhängigkeit von Politik: “Altmedien”?
* EU-Förderung: “Journalism Partnerships”: 5,2 Mio €

- Steuererleichterungen für Journalismus 
* Umsatzsteuer 7%: § 12 UStG
* Druckerzeugnisse und rein digitale Medien

Alternative Lösungsansätze (2)



17.10.2025                                                       Metzger

- Gebührenmodell
* KulturStM Weimer: “Plattformsoli”?
* Aufbau weiterer Anstalten nach dem Vorbild des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks 
* Förderung privater Anbieter aus Gebühren durch neue 
“Medienanstalten”?
* Ausbau presseähnlicher Angebote durch die Rundfunkanstal-
ten: Grenzen des § 30 VII MStV
* Öffnet das Pandoras Büchse?

- Regulierung unseriöser Angebote
* Digital Services Act, MStV, European Media Freedom Act
* Regulierung von Fake News
* Grenzen der Meinungsfreiheit, Pressefreiheit 

Alternative Lösungsansätze (3)
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- Im Vergleich zu den alternativen Ansätzen wirkt die 
Stärkung des Urheberrechts weniger hoffnungslos (oder 
sogar: aussichtsreicher) als bei isolierter Betrachtung.

- Kein Rückzug der Urheberrechtswissenschaft auf  systemat-
ische und praktische Schwierigkeiten; die Gefahren für die 
Demokratie sind zu drückend.

- Laissez faire ist nicht „progressiv“; eine schöpferische Zer-
störung des Journalismus à la Schumpeter kann sich die De-
mokratie nicht leisten.

- Das Urheberrecht allein wird den Journalismus nicht retten,  
aber einen Beitrag kann es leisten.

Fazit: Also doch Urheberrecht? 
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- Verwendung von Snippets
* Stärkung der Verhandlungsposition der Verleger?
* Robuste Anwendung des Kartellrechts oder besondere Regel-
ung nach Art des DMA oder nach dem Vorbild europäischer 
Nachbarn im UrhG selbst?
* Governance: Exklusivrecht oder VG-/EKL-Lösung, um weitere 
Konzentration und bias zu verhindern?

- Training & Nutzung von KI
* Erweiterung des Vervielfältigungsrechts für Vervielfälti-gun-
gen im Ausland, wenn Folgeprodukte in der EU ange-boten 
werden?
* Änderung der Infosoc-RL 2001/29 oder neuer Rechtsakt?
* Spezialregime für Journalismus oder Warten auf die große 
Lösung?
* Auch hier: Governance? 

Fragen für die Diskussion
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